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Das Europainstitut der Universität Basel ist ein rechts-, sozial- und wirt-
schaftswissenschaftliches Zentrum für interdisziplinäre Lehre und Forschung
zu europäischen Fragen. Neben einem einjährigen, praxisbezogenen und in-
terdisziplinären Nachdiplomstudium zum Master of Advanced European
Studies werden spezielle Weiterbildungskurse angeboten. In der Forschung
werden in Zusammenarbeit mit benachbarten Instituten sowohl fachspezifi-
sche wie multidisziplinäre Themen bearbeitet. Das Europainstitut ist als An-
sprechpartner für Politik, Wirtschaft und Verwaltung beratend tätig.

Dr. iur. Georg F. Krayer, Präsident des Verwaltungsrates der Bank Sarasin &
Cie AG Basel, Präsident der Schweizerischen Baniervereinigung. Der nachfol-
gende Text gibt den Vortrag wieder, der am 5. November 2002 im Europainstitut
gehalten wurde.

Spielraum für Bankegoismen in der EU-Bankenordnung

„Es ist besser zusammenzuleben, als getrennt“, hat Romano Prodi
kürzlich gesagt. Damit hat er natürlich Recht. Was er nicht gesagt hat,
ist, dass man auch am gleichen Strang den Kürzeren ziehen kann.
Diese Erfahrung und der entsprechende Argwohn prägten die tägliche
Arbeit der Kommission weit mehr als die hehren Grundsätze. Das
Gemeinsame ist meist ebenso unbestritten wie abstrakt und vage; das
ist in der EU nicht anders als in der nationalen Politik, auch in der
Schweiz. Dort aber, wo konkrete Vorschriften erlassen und durchge-
setzt werden, stehen Interessen und oft auch Geld auf dem Spiel. Ent-
sprechend spielen Lobbyisten die Hauptrolle, vor und mehr noch hinter
den Kulissen.
Als Präsident der Schweizerischen Bankiervereinigung gehöre ich auch
zu der Spezies. Wenn ich heute zu Ihnen über „Spielraum für Bank-
egoismen in der EU-Bankenordnung“ spreche, so will ich dies nicht in
larmoyantem Ton tun und die egoistischen Interessen beklagen, die
einem gemeinsamen Weg angeblich im Weg stehen. Interessen sind
nichts verwerfliches, der eigene Standort nichts, wofür man sich a priori
entschuldigen müsste. Auch Wissenschaftler werden von Erkenntnis-
interessen geleitet. Entscheidend ist, dass sie sich darüber Rechen-
schaft geben und ihr Publikum dies nachvollziehen oder zumindest
wissen kann. Eine beliebte Art, die eigenen Interessen zu verschleiern
besteht demgegenüber gerade darin, an das schlechthin Gute oder
Vernünftige zu appellieren.
Politik ist das Aushandeln von Lösungen für Probleme, die alle oder
viele betreffen. Sie ist weder exakte Wissenschaft noch reiner Macht-
poker, wohl aber ein bisschen von beidem. Der ehemalige deutsche
Bundespräsident, Roman Herzog, hat es so ausgedrückt: „Es gibt ganz
wenige Vorschriften, die aus Dummheit oder Bosheit gemacht worden
sind. Meist waren vernünftige Erwägungen und irgendeine Lobby im
Spiel.“
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Mein Referat gliedere ich wie folgt: Ich werde zunächst die EU-Banken-
ordnung skizzieren. Die EU und deren Banken stehen bekanntlich vor
der Aufgabe, nach der Einführung der gemeinsamen Währung die In-
tegration ihrer Finanzmärkte weiter voranzutreiben. Die Schweizer
Politik steht bei den bilateralen Verhandlungen II unter anderem vor der
Herausforderung, ihre eigene Rechtsordnung und deren autonome
Weiterentwicklung zu verteidigen. Dabei spielt das Thema Rechtshilfe
bei manchen Dossiers eine entscheidende Rolle. Die Schweiz besteht
bekanntlich auf der doppelten Strafbarkeit als Voraussetzung für die
Gewährung von Rechtshilfe. Danach muss ein Delikt sowohl im ersu-
chenden als auch im ersuchten Staat strafrechtlich geahndet werden.
Die EU macht diese Unterscheidung nicht. Im zweiten Teil des Refera-
tes spreche ich deshalb dann über die geplante Zinsbesteuerung der
EU. Ich werde dabei eingehend das schweizerische Modell zur Förde-
rung der Steuergerechtigkeit und die Gründe für die Ablehnung eines
automatischen Meldeverfahrens erörtern. Insbesondere werde ich zei-
gen, dass der schweizerische Vorschlag einer Zahlstellensteuer auch
dem Anliegen der EU Rechnung trägt.

Banken wichtig für die Volkswirtschaft
Kapital ist nicht nur ein wichtiger und knapper Produktionsfaktor, er ist
darüber hinaus auch hoch mobil. Insbesondere reagieren Kapitaleigner
bzw. -verwalter sensibel auf wirkliche oder auch nur vermeintliche Ver-
änderungen des wirtschaftlichen, rechtlichen und politischen Umfel-
des. Banken stehen deshalb im permanenten Wettbewerb um die knap-
pe und mobile Ressource Kapital.
Das reibungslose Funktionieren der Finanzmärkte und das Vertrauen
der Öffentlichkeit sind für ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und
die Schaffung von Wohlstand von zentraler Bedeutung. Banken ver-
mitteln Geld und Informationen; dabei transformieren sie Beträge, Fris-
ten und Risiken. Der Beitrag der Finanzmärkte zur Wohlstandsmehrung

erfolgt zunächst über die Mobilisierung von Sparkapitalien. Finanz-
intermediäre und Wertpapiermärkte sammeln Spargelder, um diese in
grosse Investitionen zu transformieren; ohne dieses Poolen könnten
weniger Investitionsvorhaben realisiert werden. Effiziente Intermediäre
und transparente Märkte tragen dazu bei, die Informationskosten der
Investoren deutlich zu senken. Finanzintermediäre, die sich auf die
Beschaffung und Bewertung von Informationen über Investitionsprojekte
spezialisieren, ermöglichen Anlegern nicht nur eine optimalere Projekt-
auswahl, sondern auch eine Verbesserung der Anlagerendite.
Effiziente Finanzmärkte verbessern ferner die Möglichkeiten der
Risikodiversifizierung, indem der einzelne Kapitalanleger eine breitere
Auswahl an Finanzinstrumenten vorfindet. Demgegenüber treffen Un-
ternehmen wegen der Möglichkeit der besseren Risikostreuung eher
Geldgeber, die ihre risikoreichen Investitionen finanzieren. Schliesslich
nehmen die Finanzmärkte eine Überwachungsfunktion wahr. Das Ur-
teil der Finanzmärkte stellt ein wichtiges und unparteiisches Kriterium
dar, wenn es darum geht, Unternehmen oder Gebietskörperschaften
zu beurteilen (und ev. disziplinieren). Gerade im jetzigen schwierigen
Umfeld zeigt sich, wie ein Vertrauensschwund die Finanzierungskosten
erhöhen und das Wachstum bremsen kann. Gemäss Studien der
OECD können ungenügend integrierte Finanzmärkte das jährliche
Wirtschaftswachstum eines Landes um 0,5 bis 0,7 Prozentpunkte re-
duzieren.

Langwierige Integration der EU-Finanzmärkte
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die EU-Kommissi-
on den steinigen Weg zum Finanzbinnenmarkt trotz zahlreicher Wi-
derstände unter die Füsse nehmen will. Gemeinsamer Markt, Einheits-
währung, Fortschritte in der Informationstechnologie, tiefere
Kommunikationskosten und eine zunehmende Standardisierung der
Finanzprodukte genügen alleine nicht; im Unterschied zu den USA ver-
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fügt die EU noch immer nicht über einen integrierten und damit ver-
gleichbar effizienten und liquiden Finanzmarkt.
Der freie Kapital- und Zahlungsverkehrs wurde in der EU erst Anfang
der neunziger Jahre vollständig erreicht. Die Bankenordnung der EU
ruht heute wesentlich auf dem Grundsatz der gegenseitigen Anerken-
nung von Vorschriften durch die Mitgliedstaaten: Im Gegensatz zur ex
ante Harmonisierung, derzufolge grenzüberschreitende Tätigkeiten erst
nach einer Angleichung der Rechtsvorschriften möglich wäre, darf sich
heute eine Bank im Prinzip in jedem andern EU-Staat niederlassen,
sofern sie in ihrem EU-Domizilland lizenziert ist und die Mindest-
standards der EU erfüllt. Die Grundsätze der gegenseitigen Anerken-
nung und der Heimatkontrolle haben geholfen, die Finanzmärkte der
EU stärker zu integrieren. Beide wurden schon 1989 eingeführt  (Zwei-
te Bankrechtskoordinierungs-Richtlinie). Der damit geschaffene Spiel-
raum ist mittlerweilen aber weitgehend ausgeschöpft. Mit der Einfüh-
rung des Euro hat sich schliesslich der Zugang zu den Finanzmärkten
der derzeit zwölf Teilnehmerstaaten weiter vereinfacht. Insbesondere
entfallen die Kosten und Risiken von Wechselkursen.
Von einem echten Binnenmarkt kann gleichwohl noch nicht die Rede
sein: Nicht nur fehlt eine gemeinsame Infrastruktur (abgesehen vom
Zahlungsverkehrssystem TARGET), auch sind die juristischen und
regulatorischen Praktiken noch kaum vereinheitlicht. Auch bestehen
unzählige, zum Teil auch informelle Eintrittsbarrieren fort. Dazu gehört
die Möglichkeit der Mitgliedstaaten, abweichende nationale Regelun-
gen im geltend gemachten Interesse des Allgemeinwohls zu treffen.
Beliebtes Motiv sind der Verbraucher- und Anlegerschutz: Dass einem
Franzosen kein deutscher Verbraucherschutz zuzumuten ist und um-
gekehrt, beruhigt natürlich vor allem die lokalen Banken.
Marktgrenzen bestehen aber auch im Wholesale-Banking fort: Anders
als im Zahlungsverkehr bleibt in der EU zum Beispiel die Abwicklung
des grenzüberschreitenden Wertschriftenverkehrs fragmentiert. Wäh-
rend etwa die titel- und geldmässige Abwicklung (Clearing und Settle-

ment) durch so genanntes Netting (gegenseitige Verrechnung der
Finanzströme) in den USA um 97% reduziert werden, schätzen Ex-
perten die Reduktion der Transaktionen in der EU wegen der immer
noch stark national ausgerichteten Märkte auf lediglich 40%. Ausserdem
verfolgen die einzelnen Börsenplätze, darunter die drei grossen Bör-
sen London Stock Exchange, Euronext und Deutsche Börse, mit der
Errichtung sog. „vertikaler Silos“, bei denen Handel, Ausführung und
Abwicklung zwingend beim jeweiligen Börsenbetreiber erfolgen muss,
Strategien, die eine europaweite Konsolidierung eher behindert als be-
schleunigt.
Dass Konsumenten aufgrund von Kultur- und Sprachgrenzen die
jeweils bekannten nationalen Banken und Finanzintermediäre bevor-
zugen, ist verständlich und nachvollziehbar. Weniger verständlich ist
demgegenüber, in welchem Mass und mit welcher Phantasie nationa-
le Regierungen und Verwaltung Mittel und Wege suchen und zuweilen
auch finden, um „ihre“ nationalen Champions vor ausländischer Kon-
kurrenz zu schützen und damit eine transnationale Konsolidierung vor-
zögern.
Beispiel Regulierung: Der Finanzsektor jedes Mitgliedstaates wird durch
nationale Gesetze reguliert und häufig von mehr als einer Aufsichts-
behörde überwacht. Multipliziert man dies mit der Anzahl Mitgliedstaa-
ten, ergibt sich daraus für die EU eine stark fragmentierte Regulierungs-
landschaft. Dies allein behindert trotz aller Harmonisierungs-
bemühungen die Bildung eines einheitlichen Finanzmarktes deutlich.
Die Kommission hat den Mangel erkannt: Erst kürzlich, am 14. Okto-
ber 2002, hat sie unter Finanzintermediären eine Konsultation einge-
leitet, wie die EU die Konzeption und Umsetzung von Rechtsvor-
schriften über Finanzdienstleistungen verbessern kann. Ziel der Kom-
mission ist es, die Aufsichtspraktiken zu stärken und die Angleichung
der Aufsichtssysteme zwischen den Mitgliedstaaten voranzutreiben.
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Beispiel Übernahmerichtlinie: Seit Jahren kämpft die EU-Kommission
für die Schaffung von Übernahmerichtlinien. Ein erster Richtlinien-
entwurf ist im Juli 2001 nach zwölfjährigem Ringen im Europäischen
Parlament gescheitert. Dieser wollte EU-weit Mindestregeln für die
Übernahme von Firmen schaffen, die dem Recht eines EU-Staates
unterliegen und an einer oder mehreren Börsen in der EU notiert sind.
Hauptziel war die Erhöhung der Rechtssicherheit bei transnationalen
Übernahmen und der Schutz der Minderheitsaktionäre. Auch sollten
Hürden für feindliche Übernahmen abgebaut werden, was den verbrei-
teten nationalen „Heimatschutz“ erschweren würde. Am 2. Oktober
2002 hat die Kommission einen neuen Vorschlag zur Regelung von
Übernahmeangeboten vorgelegt. Ob dieser die Hürde des Europäischen
Parlaments wird nehmen können, wird sich erst weisen.

Neuer Schub durch „Financial Services Action Plan“?
Mit dem 1999 lancierten Aktionsplan für Finanzdienstleistungen (FSAP
- Financial Services Action Plan) will die EU bis 2005 dem europäi-
schen Finanzbinnenmarkt einen wesentlichen Schritt näher kommen.
Sie erhofft sich dadurch, zusätzliches Wachstumspotential auszu-
schöpfen. Zur Halbzeit des FSAP sind zwar mehr als die Hälfte der
insgesamt 43 geplanten Massnahmen abgeschlossen, der entschei-
dende Teil der Arbeit - die für den Finanzbinnenmarkt besonders wich-
tigen und politisch kontroversen Rechtsakte - stehen noch bevor. Dazu
zählen nebst der erwähnten Übernahmerichtlinie unter anderem die
Richtlinien für die Börsenzulassung und den Prospekt, Richtlinien über
die Beaufsichtigung von Pensionsfonds, Richtlinien zum Fernabsatz
von Finanzdienstleistungen sowie die Verabschiedung einer Richtlinie
über die Besteuerung von Sparerträgen; ich komme darauf zurück.
Bereits zu Beginn sind bei einigen Gesetzesprojekten Verzögerungen
eingetreten. Bei den Verhandlungen zwischen Kommission, Minister-
rat und Europäischem Parlament sind aufgrund der zum Teil weitrei-

chenden wirtschaftlichen Folgen zahlreicher Massnahmen weitere
zeitraubende Auseinandersetzungen zu erwarten. Zudem muss damit
gerechnet werden, dass einmal verabschiedete Richtlinien nicht überall
reibungslos in nationales Recht umgesetzt werden.
Um die sich abzeichnenden Verzögerungen möglichst gering zu hal-
ten, hat der Europäische Rat im März 2001 in Stockholm beschlossen,
ein gestrafftes Gesetzgebungsverfahren für das FSAP anzuwenden.
Dieses gestraffte Verfahren geht zurück auf die Empfehlungen eines
Ausschusses der Weisen unter dem Vorsitz von Baron Alexandre
Lamfalussy.

Der Finanzplatz Schweiz im internationalen Umfeld
Der Finanzplatz Schweiz ist weit über die Landesgrenzen hinaus be-
deutsam und erfolgreich. Er gehört zu den 10 global grössten Finanz-
plätzen. In Zukunft wird die internationale Arbeitsteilung auf den Finanz-
märkten weiter zunehmen. Bedeutende Finanzplätze werden dabei
noch stärker als heute eingebunden sein in ein Netzwerk des „Welt-
finanzplatzes“.
Der längerfristige Erfolg des Finanz- und Bankenplatzes Schweiz be-
ruht nebst der individuellen Kompetenz jeder Bank und ihrer Mitarbei-
ter wesentlich auf angemessenen wirtschaftlichen, politischen und
wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen. Diese gestatten den Ban-
ken, die Bedürfnisse der Kunden durch innovative Dienste und Pro-
dukte auf Dauer optimal zu befriedigen.
Zu den optimalen Rahmenbedingungen zählen namentlich eine stren-
ge, sachgerechte und zweckmässige Regulierung und Aufsicht. Die-
se fördert und schützt die Reputation der Banken im In- und Ausland.
Unser dualistisches Aufsichtssystem mit Revisionsgesellschaften als
bankengesetzliche Revisionsstellen bzw. als „verlängerter Arm“ der
Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) leistet einen wichtigen
Beitrag zu einer wirksamen und flexiblen Regulierung und Aufsicht.
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Zu den wichtigen Rahmenbedingungen gehört sodann der wirksame
Schutz der Privatsphäre der Bankkunden durch das Schweizerische
Bankkundengeheimnis. Dieses bildet eine wesentliche Grundlage für
das Vertrauen des Kunden in seine Bank.
Den auch im internationalen Vergleich vorbildlichen Standard der Re-
gulierung, die zweckmässige Organisation der Aufsicht sowie den wirk-
samen Schutz der Privacy der Bankkunden gilt es als wichtige Er-
folgsfaktoren zu erhalten und zu pflegen. Dies muss in Abstimmung
mit den internationalen Bemühungen um eine weitere Verbesserung
der Solidität und Stabilität der Finanzsysteme erfolgen. Insbesondere
gilt es zu verhindern, dass die Anbieter von Finanzdienstleistungen in
und aus der Schweiz gegenüber ausländischen Konkurrenten benach-
teiligt werden.
Die Banken unterstützen die weltweite, multilaterale Liberalisierung von
Finanzdienstleistungen im Rahmen des GATS (WTO). Dazu zählt
insbesondere der freie, d.h. diskriminierungsfreie Marktzugang für
Schweizer Banken auf Basis der Meistbegünstigung bzw. eines „nati-
onal treatment“. Im umgekehrten Fall ist dies gewährleistet: Die Schweiz
gewährt ausländischen Konkurrenten freien Zugang zu unserem
Finanzmarkt; sowohl bezüglich Eröffnung von Niederlassungen als auch
grenzüberschreitend. Zusätzlich engagiert sich der Banken- und Finanz-
platz Schweiz für den Marktzugang für Schweizer Institute in der EU
sowie USA. Schweizerische Unternehmen sollen den lokalen Anbietern
gleichgestellt sein. Während die Niederlassungsfreiheit für schweize-
rische Finanzinstitute im EU-Raum und in den USA im Wesentlichen
diskriminierungsfrei möglich ist, bestehen nach wie vor Schranken für
das grenzüberschreitende Angebot von Produkten und Diensten. Die-
se gilt es abzubauen.

Private Banking als Kernkompetenz Schweizer Banken
Viele Banken in der Schweiz haben sich im Verlauf der letzten Jahr-
zehnte auf die Vermögensverwaltung für vermögende Privatpersonen
spezialisiert. Sie haben dabei viel Know-how gesammelt und besitzen
heute in der Sparte eine führende Position mit hohen Marktanteilen.
Mehr als die Hälfte der gesamten Wertschöpfung der Banken entfällt
heute auf die Vermögensverwaltung.
Der Erfolg der Banken in der Vermögensverwaltung beruht auf der lan-
gen Tradition und Erfahrung, dem traditionell soliden rechtlichen, wirt-
schaftlichen wie politischen Rahmen, der stabilen Währung, der ho-
hen Effizienz und Zuverlässigkeit der Banken und nicht zuletzt auf der
im langjährigen Vergleich guten Performance ihrer Anlagen. Letzteres
spielt insbesondere eine wichtige Rolle bei den institutionellen Anle-
gern; die Performance-Orientierung gewinnt aber auch bei Privat-
kunden zunehmend an Bedeutung.

Zinsbesteuerung der EU: Ein System mit Lücken und Tücken
Die führende Position der Schweizer Banken im Private Banking wird
bedroht durch die Absicht der EU, Mitgliedstaaten zu verpflichten, Zins-
zahlungen an Privatpersonen, die in einem anderen EU-Staat wohnen,
durch die Zahlstellen an die zuständigen Behörden zu melden und die
Einführung eines vergleichbaren Systems auch von Drittstaaten wie
der Schweiz zu verlangen. Dass die EU dabei besonders auf den
Finanzplatz Schweiz zielt, belegt der Umstand, dass nur die Schweiz
und kein anderes Land für den Fall der Nicht-Unterweisung mit Sankti-
onen bedroht wird.
Der automatische Informationsaustausch sieht nur auf den ersten Blick
ideal aus: Wenn das System funktionierte, so würde damit die richtige
Steuer vom richtigen Staat bei richtigen Steuerpflichtigen zum richti-
gen Zeitpunkt erhoben. Die generalpräventive Wirkung wäre mithin
beträchtlich. Bei genauerer Betrachtung werden aber auch erhebliche
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Schwachstellen sichtbar: Zunächst beruht das Zinsbesteuerungsmodell
der EU auf dem Zahlstellenprinzip. Danach informiert jene Bank, wel-
che Zinszahlungen auf Konten ihrer Kunden gutschreibt, die für den
Kunden zuständige Steuerbehörde, sofern der Kunde in einem ande-
ren EU-Mitgliedstaat steuerpflichtig ist. Der Steuerpflichtige kann diese
Meldung leicht umgehen, indem er die Zahlstelle, d.h. die Bank-
beziehung, in ein Land ausserhalb der EU verlegt. Voraussetzung für
das Funktionieren des Systems ist deshalb mitunter, dass es weltweit
oder zumindest auf allen wichtigen Finanzplätzen eingeführt wird.
Am 16. Oktober 2001 haben deshalb die EU-Handels- und Finanz-
minister ein Verhandlungsmandat verabschiedet mit dem Ziel, dass
die Zinsbesteuerung gemäss dem Richtlinienentwurf auch für die ab-
hängigen Gebiete der EU (englische Kanalinseln etc.) gilt, und dass
eine gleichwertige Lösung mit wichtigen Finanzplätzen ausserhalb der
EU, insbesondere mit den USA, der Schweiz und europäischen Off-
shore-Staaten erzielt werden kann. Dabei fehlen allerdings auch wich-
tige Finanzplätze wie zum Beispiel Singapur, das seine Position als
Vermögensverwaltungszentrum in den letzten Jahren rasch auszubau-
en vermochte. EU-intern haben andererseits Luxemburg und Öster-
reich wiederholt klar gemacht, dass sie ihre Zustimmung zum
Richtlinienentwurf von der Einigung über einen Informationsaustausch
mit Drittstaaten, namentlich der Schweiz abhängig machen. Die Kom-
mission muss den Rat über die Ergebnisse der Verhandlungen mit
Drittstaaten bis Ende Dezember 2002 informieren.
Es resultiert das groteske Ergebnis, dass es die EU dem Willen sou-
veräner Drittstaaten überlässt, ob das EU-interne Zinsbesteuerungs-
modell eingeführt werden kann oder nicht. Tückisch ist dabei die dop-
pelte Hebelwirkung: Einerseits sollen die Schweiz und andere Dritt-
staaten unter Anrufung einer angeblichen ethischen Pflicht zur Verwirk-
lichung von Steuergerechtigkeit veranlasst werden, Steuergesetze der
EU durchzusetzen. Anderseits sollen mittels Abkommen mit diesen
Drittstaaten „unbotmässige“ EU-Mitgliedstaaten gezwungen werden,

eine nicht konsensfähige Steuerinitiative grösserer Mitgliedstaaten zu
akzeptieren. Bei all dem wird eines deutlich: Die EU-Mitgliedstaaten
sind bislang nicht in der Lage oder willens, ein internes Steuerproblem
zu lösen.
Eine unvoreingenommene Beurteilung der EU-Zinsbesteuerung fördert
weitere Mängel zu Tage: So mutet die Beschränkung der Besteuerung
auf natürliche Personen und Zinszahlungen arbiträr an. Dabei kommt
einem unweigerlich das Sprichwort in den Sinn: Die Kleinen hängt man,
die Grossen lässt man laufen. Die grosszügige „Grandfathering Clause“
zu Gunsten von Anleihen am Eurobondmarkt schliesslich lassen ver-
muten, dass wirtschaftliche Interessen einiger Mitgliedstaaten bei der
Ausarbeitung des Entwurfs mindestens so gewichtig waren wie das
vermeintliche Streben nach universeller Steuergerechtigkeit. Auch
schwarze Schafe können Herden bilden.
Das Ziel der EU - die Sicherung der Steuereinnahmen - ist für sich
genommen einleuchtend: Auch die Schweizer Gebietskörperschaften
erheben Steuern, auch in der Schweiz ist Steuern zahlen keine freiwil-
lige Wohltätigkeit am Staat und auch hierzulande ergreift der Staat
Massnahmen, um die ihm zustehenden Steuern zu sichern. Deshalb
kennt die Schweiz schon seit vielen Jahren ein System der Quellen-
besteuerung - die Verrechnungssteuer -, das eine effektive Besteue-
rung von Kapitalerträgen sichert und gleichzeitig mit dem Bankkunden-
geheimnis die Privatsphäre des Bürgers angemessen schützt.

Bankgeheimnis, Steuersystem und Staatsverständnis
Unser Bankkundengeheimnis bildet Teil eines kohärenten, effizienten
und ethisch fundierten Rechtssystems. Die Bundesverfassung garan-
tiert jeder Person Anspruch auf Achtung ihres Privatlebens sowie den
Schutz vor Missbrauch ihrer persönlichen Daten. Dieser Grundsatz
wird auf Gesetzesstufe an verschiedenen Orten konkretisiert: u.a. als
Schutz der Persönlichkeit im Zivilgesetzbuch, als Datenschutz im
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Datenschutzgesetz, als Verletzung des Berufsgeheimnisses im Straf-
gesetz bzw. im Bankengesetz.
Der Schutz der Persönlichkeit ist unbestritten. Dies kann aber nicht
bedeuten, dass der Bürger unter dem Vorwand des Persönlichkeits-
schutzes dem Staat jene Steuern vorenthalten darf, auf welche dieser
einen auch demokratisch legitimierten Anspruch besitzt. Wenn der Staat
gar nichts unternimmt, um sein Steuereinkommen zu sichern und
Verstösse nicht ahndet, so verkommt das Steuernzahlen rasch zur
freiwilligen Wohltätigkeit. Wenn der Staat andererseits alles unterneh-
men wollte, um jeglichen Betrug oder jegliche Hinterziehung absolut
zu verhindern, so bescherte uns dies den orwellschen Kontrollstaat
und damit einen Zustand, in welchem jede persönliche Freiheit erstickt
würde.
Die Lösung liegt in einer Werteabwägung und einem Ausgleich zwi-
schen den konkurrierenden rechtlichen und ethischen Ansprüchen. Das
schweizerische Steuersystem nimmt diesen Ausgleich in einem Drei-
Säulen-Konzept vor: a) Der Eigenverantwortlichkeit der Steuerpflichti-
gen, b) einer Verrechnungssteuer zur Steuersicherung sowie c) einem
wirksamen Sanktionssystem zur Ahndung von Steuerdelikten, welches
auch die Aufhebung des Bankkundengeheimnisses in gravierenden
Fällen (Abgabebetrug) vorsieht.

Eigenverantwortung der Steuerpflichtigen
Das schweizerische Steuersystem basiert auf dem Grundsatz der
Selbstdeklaration. Die Bank hat keine Auskunftspflicht gegenüber den
Steuerbehörden, wohl aber eine Bescheinigungspflicht gegenüber dem
Kunden. Dasselbe gilt in Bezug auf die Steuerhinterziehung, welche
im Administrativverfahren mit Bussen und Strafsteuern geahndet wird.
In Steuerbetrugsfällen hingegen, die im Bund und in verschiedenen
Kantonen als Vergehen qualifiziert und im ordentlichen Strafverfahren
verfolgt werden, kann sich die Bank nicht auf ihre Schweigepflicht be-

rufen. Steuerbetrug liegt insbesondere vor, wenn der Steuerpflichtige
vorsätzlich falsche oder gefälschte Urkunden verwendet, um die Steu-
erbehörden zu täuschen und dadurch unrechtmässige Steuervorteile
zu erlangen. Der Staat greift also mit abgestuften Sanktionen ein, wo
ein Kunde in qualifizierter Weise seiner Verantwortung nicht genügt.
Hingegen ist die Bank nicht dazu da, die Steuerehrlichkeit ihrer Kunden
von Amtes wegen zu überwachen und zu rapportieren. Die Eigen-
verantwortlichkeit der Steuerpflichtigen wird sodann unterstützt und
gefördert durch eine massvolle Höhe der Steuerbelastung sowie die
Einsicht der Bürger, dass die Besteuerung gerecht ist und die Steuer-
gelder wirksam eingesetzt werden. In unserem Land – und auch dies
ist ziemlich einmalig – entscheiden die Bürger über die Art und Höhe
ihrer Besteuerung.

Verrechnungssteuer zur Steuersicherung
Dennoch braucht es auch bei vernünftigem Steuerniveau und sinnvol-
ler Verwendung der Steuern Massnahmen, um der Steuerdefraudation
der Uneinsichtigen vorzubeugen. Die Schweiz bedient sich hierzu seit
langem und mit nachweislichem Erfolg der Verrechnungssteuer auf
inländischen Kapitalerträgen. Mit der Verrechnungssteuer sind schwei-
zerische Schuldner verpflichtet, Steuern auf Kapitalerträgen zu erhe-
ben und den Fiskus abzuliefern. Das Schuldnerprinzip stellt sicher,
dass alle Zinszahlungen und notabene auch Dividenden, d.h. alle aus
schweizerischer Quelle stammenden Kapitalerträge, an in- oder aus-
ländische Empfänger besteuert werden. Dagegen werden Zinsen von
ausländischen Schuldnern von der Verrechnungssteuer nicht erfasst,
weil schweizerisches Recht nicht extraterritorial angewandt werden
kann. Mit der Verrechnungssteuer soll der Empfänger steuerbarer Leis-
tungen veranlasst werden, diese ordnungsgemäss zu deklarieren. Die
in der Schweiz wohnhaften Zinsgläubiger und Aktionäre können bei
Fälligkeit der steuerbaren Leistungen (Zinsen und Dividenden) die
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Verrechnungssteuer in vollem Umfang zurückfordern.
Es bleibt darauf hinzuweisen, dass die Verrechnungssteuer die Siche-
rung des Steuersubstrates mit dem geringst möglichen administrati-
ven Aufwand ermöglicht. Der Anspruch auf Durchsetzung der Steuer-
ehrlichkeit wird damit optimal mit dem Gebot der Effizienz staatlichen
Handelns verbunden.

Grenzen des Bankkundengeheimnisses
Der Schutz der Privatsphäre trägt wesentlich zum Vertrauen des Kun-
den in seine Bank bei. Dieser Schutz stellt einen grundlegenden Wert
in der schweizerischen Rechtsordnung dar. Er bringt das Recht des
Bürgers auf und die Verantwortung für seine individuelle Freiheit zum
Ausdruck. Dies ist das Ergebnis der Aufgabenteilung zwischen Staat
und Bürgern. Darüber hinaus folgt das Bankkundengeheimnis dem
Prinzip der Gleichbehandlung; schweizerischen und ausländischen
Kunden wird der gleiche Schutz gewährt.
Das schweizerische Bankkundengeheimnis war nie und ist nicht ab-
solut. Das Bankengesetz behält die eidgenössischen und kantonalen
Bestimmungen über die Zeugnis- und Auskunftspflichten der Bank ge-
genüber einer Behörde ausdrücklich vor, vor allem im Strafprozess-
und Rechtshilferecht gegenüber den gesetzlich vorgesehenen
Untersuchungsorganen.
Die Abgrenzung von Hinterziehung und Betrug ist ein politischer Ent-
scheid des schweizerischen Gesetzgebers. Die Schweiz gewährt dem
Einzelnen im Rahmen ihrer Referendumsdemokratie mehr Selbst-
verantwortung und den Behörden weniger verteilende Gerechtigkeit als
in manchen parlamentarischen Systemen anderer Länder. Die Schwei-
zer wollen nach dem überwiegenden Staatsverständnis ihrer Bürger
die Bewohner des Landes nicht einem allwissenden Staat unterwer-
fen, auch nicht zur Sicherung des Steuersubstrats. Allerdings führen
die hohen Bussen, Nach- und Strafsteuern im Administrativverfahren

bei entdeckter Steuerhinterziehung zu einer erheblichen präventiven
Wirkung. Vergleichen Sie diese Grundhaltung etwa mit der Steuer-
amnestie von Italien in diesem Jahr, wo je nach Vorgehen der „reuige
Sünder“ die Früchte langjähriger Unkorrektheit zum Nulltarif legalisie-
ren konnte.
Der von der EU anvisierte europaweite Informationsaustausch über
die Zinseinkünfte natürlicher Personen steht im Widerspruch zum
Rechtsempfinden einer Mehrheit unserer Bürger und zu unserer Kul-
tur des Respekts vor der Privatsphäre. Die Durchsetzung EU-eigener
Ansprüche in unserem Land mit Hilfe einer breitbandigen Überwachung
durch automatische Informationsweiterleitung würde nicht nur das
Vertrauensverhältnis zwischen Bankkunden und ihrer Bank, sondern
mindestens so stark jenes zwischen Bürgern und Staat beeinträchti-
gen.

Zahlstellensteuer als Mittel der Steuersicherung
Der Bundesrat und die Banken haben verschiedentlich zum Ausdruck
gebracht, dass die Schweiz kein Interesse daran hat, Geschäfte anzu-
ziehen, die darauf ausgerichtet sind, eine neue EU-Regelung zu um-
gehen. Die Schweiz ist namentlich bereit, eine Besteuerung von Zins-
zahlungen auf Konten bei Schweizer Banken an Empfänger in der EU
zu prüfen, sofern die EU für sich selbst und ihre abhängigen Gebiete
die vorgesehenen Massnahmen tatsächlich realisieren und die wich-
tigsten Finanzplätze ausserhalb der EU eine gleichwertige Regelung
akzeptieren würden. Im Fall von Abgabebetrug ist die Schweiz sodann
bereit, zusätzlich zur Rechtshilfe auch Amtshilfe zu leisten.
Den Ausgangspunkt für eine Lösung bildet die Verrechnungssteuer,
welche in der heutigen Form bestehen bleiben soll. Als rechtliche Grund-
lage für eine ergänzende schweizerische Quellensteuer in Form einer
Zahlstellensteuer dient nach dem Vorschlag des Bundesrates ein
Staatsvertrag zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Den
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Steuergegenstand bilden Zinszahlungen von ausländischen Schuld-
nern an private Endempfänger mit Wohnsitz in einem EU-Staat.
Die Auswirkungen der skizzierten Zahlstellensteuer auf die hier ver-
walteten Vermögen und generierte Wertschöpfung wird umso gerin-
ger sein, je mehr wichtige Finanzplätze gleichwertige Massnahmen
ergreifen. Deshalb dringen wir auch vehement darauf, weitere von der
EU bislang nicht in Erwägung gezogene Finanzzentren miteinzu-
beziehen. Bleiben wichtige Finanzplätze ausgenommen, sei es, weil
die EU mit ihnen nicht verhandelt hat, sei es, weil dabei keine Einigung
erzielt werden konnte, so ist es um so wahrscheinlicher, dass ent-
sprechende Kapitalien aus den Ländern, welche Zinsen besteuern und
dies sichern, dorthin abfliessen. Dies zu bewerkstelligen ist bekanntlich
recht einfach, genügt dazu doch eine einfache Verlagerung der Depot-
stelle auf einen Finanzplatz ohne entsprechende Regulierung. Die
Banken sind bereit, den Bundesrat im Hinblick auf die mögliche Ein-
führung einer praktikablen Zahlstellensteuer zu unterstützen, um keine
Umgehungsgeschäfte aus den EU-Staaten anzuziehen.

Fazit: Es gibt Spielraum für legitime Bankegoismen!
Das schweizerische Bankkundengeheimnis steht nicht im Widerspruch
zum EU-Gemeinschaftsgedanken. Unser Egoismus besteht darin, dass
wir ein System verteidigen, das uns gegenüber dem konkurrierenden
Modell der EU einen legitimen Wettbewerbsvorteil verschafft. Wir ver-
halten uns dabei nicht unmoralisch, denn wir benützen das System
nicht, um die Steuermoral der EU zu unterminieren. Unser System der
Verrechnungssteuer funktioniert seit Jahren erwiesenermassen effizi-
ent. Mit dem Angebot, das System auch auf Zinszahlungen auf Konten
von EU-Bürgern in der Schweiz auszudehnen, erfüllen wir den Wunsch
der EU-Staaten nach Sicherung ihres Steuersubstrats, ein weitgehen-
des Entgegenkommen für ein Nicht-Mitgliedland.
Die Schweiz darf als souveräner Staat für sich in Anspruch nehmen,

ihre eigene Rechts- und Steuerordnung gemäss dem Rechtsempfin-
den ihrer Bürger weiterzuentwickeln. Sie muss sich dafür weder ent-
schuldigen noch moralisierende Belehrungen gefallen lassen. Mit ih-
rem vitalen Egoismus bildet die Schweiz Teil eines lebendigen, offe-
nen und wohlhabenden Europas, denn: Wo alle einstimmig singen,
wäre der Text ohne Bedeutung.
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